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Öffentliche Bekanntmachung des Ver-

kaufs von Grundstücksflächen durch 

die Gesamtheit der Zusammen- 

legungsbeteiligten von Rodach 
 

Die Gesamtheit der Zusammenlegungsbeteiligten von 
Rodach verkauft an die Stadt Bad Rodach folgende 
Grundstücksflächen der Gemarkung Bad Rodach: 
 
Flst. 1357 mit 1.968 qm und Flst. 1357/7 mit 89 qm 
 
Gegen den Verkauf der Grundstücksflächen, der erst 
Rechtswirksamkeit nach Genehmigung durch das 
Landratsamt Coburg erlangt (Art. III § 3 Satz 1 des 
Coburger Gesetzes vom 01.06.1907, Nr. 14, S. 63) 
kann binnen zwei Wochen ab dem Tage der Veröffent-
lichung im Coburger Amtsblatt Einspruch beim Land-
ratsamt Coburg, Lauterer Straße 60, 96450 Coburg, 
Zimmer 218, II. OG, schriftlich oder zur Niederschrift 
eingelegt werden. 
 
Der Einspruch soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten.  
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben werden. 
 
Coburg, den 30.11.2023 
L A N D R A T S A M T 
 
Lohmann 
 

 

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 

des Zweckverbandes für Abfallwirt-

schaft in Nordwest-Oberfranken 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für 
Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken hat am 10. 
Oktober 2023 seine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 
das Jahr 2023 beschlossen. 
 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wird im Re-

gierungsamtsblatt Oberfranken im Dezember 2023 
(voraussichtliches Erscheinungsdatum: 21.12.2023) 
amtlich bekannt gemacht. 
 
 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die 1. Nachtrags-
haushaltssatzung gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO samt 
sämtlicher Anlagen bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 96487 
Dörfles-Esbach, Von-Werthern-Str. 6, während der 
allgemeinen Dienststunden einsehbar ist. 
 
Dörfles-Esbach, 10. Oktober 2023 
 
Baj, Werkleiter 
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